
  
Anwalt für Strafrecht: Unterlassene Hilfeleistung

  

Allein der Umstand, dass ein Beschuldigter Mieter einer Wohnung ist, in welcher eine andere Person
körperlich misshandelt wird, sagt noch nichts über dessen Pflicht aus, bezüglich der körperlichen
Misshandlungen einzuschreiten.

  

Dem Bundesgerichthof stellte sich in seinem Beschluss vom 11. April 2017 (2 StR 354/16) die Frage, ob
ein Mieter, in dessen Wohnung eine Straftat begangen wird, gezwungen ist, Hilfe zu leisten. Um sich
wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar zu machen, muss dem Beschuldigten eine Hilfeleistung
zumutbar und möglich gewesen sein. Begehen Dritte Taten, so muss es dem Beschuldigten möglich sein,
diese mit seiner Handlung dazu zu bewegen die Taten zu unterlassen oder zu beenden. Die Beschuldigte in
dem, dem Beschluss des BGH zugrunde liegenden Sachverhalt, war Mieterin einer Wohnung. In dieser
Wohnung misshandelten Dritte den Betroffenen körperlich. Die beschuldigte Mieterin war hierbei
anwesend, unternahm jedoch nichts. Das Landgericht verurteilte die Beschuldigte im Anschluss hieran
wegen unterlassener Hilfeleistung. Dies begründete das Landgericht damit, dass es für sie als Mieterin
möglich und zumutbar gewesen wäre, zugunsten des Betroffenen einzuschreiten. Dem schloss sich der
Bundesgerichtshof nicht an. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs besagt allein der Umstand, dass die
Beschuldigte Mieterin der Wohnung war, in welcher die Misshandlungen stattfanden, für sich genommen
noch nichts aus.
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